
 
 
 
 

Beschluss vom 2. Dezember 2024 
 
 

 
 
Parl.-Nr. 2024.86 
Finanzielle Vergütung Parkieren Winterthur: Festlegung der finanziellen Vergütung für 
das Jahr 2025 zulasten des Eigenwirtschaftsbetriebs Parkieren Winterthur 

 

 
 
Das Stadtparlament hat an seiner Sitzung vom 2. Dezember 2024 mit 55:0 Stimmen beschlos-
sen: 
 
 
1. Gestützt auf Art. 9 der Verordnung Parkieren Winterthur wird folgende Gewinnentnahme 

festgelegt: 
 

 - Für das Jahr 2025 zulasten des Eigenwirtschaftsbetriebs Parkieren Winterthur 90 % des 
Betriebsgewinns. 

 
2. Gestützt auf Art. 11 Abs. 2 der Verordnung Parkieren Winterthur wird folgende Reserveent-

nahme festgelegt: 
 

 - Für das Jahr 2025 zulasten der Betriebsreserve des Eigenwirtschaftsbetriebs Parkieren 
Winterthur Fr. 2 Mio. 

 
 
 
 
 
 Für das Stadtparlament 
  
 Der Parlamentsschreiber: 
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 
Mitteilung an: 

‐ Dept. Sicherheit und Umwelt, Dept. Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkontrolle, 
Bezirksrat. 


